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11.  Bekanntmachung 

Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 

 
gem. § 6 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 in der z.Zt. geltenden Fassung wird in Ergänzung 
zu der Widmung vom 02.05.1974 und zur Klarstellung, wird die Straße 

 
"Am Gartenbad" (früher "Am Stadtbad") 

 

Gemarkung Westhofen, Flur 4, Flurstücke 3045, 3046 
 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 
(Anliegerstraße), tlw. mit öffentlichen Stellplätzen, öffentlich gewidmet. 
 
Die zu widmende Straßenfläche ist in dem nachstehenden Lageplan schraffiert dargestellt. 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.stadt.schwerte.de in der Rubrik  „Rathaus / 
Suche / Amtsblatt“ eingesehen werden. 
 
AZ: 63/60-10-07_180b 
Schwerte, 13.02.2020 
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Stadt Schwerte – Hansestadt an der Ruhr 
als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 
 
 
 
i.V. 
gez. Hans-Georg Winkler 
Erster Beigeordneter 
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Bezirksregierung Arnsberg, den 17.02.2020 

12. Bekanntmachung 
 

Planfeststellung für den Ausbau der B236 in der Ortsdurchfahrt Schwerte von 
Bau-km 0+050 bis Bau-km 1+750 auf dem Gebiet der Stadt Schwerte, Kreis 

Unna, Gemarkung Schwerte 
 
Zur Verhandlung der im o.g. Verfahren rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen und 
Einwendungen wird ein Erörterungstermin durchgeführt. 
 
Die Erörterung findet statt am 

 
Donnerstag, den 12. März 2020, 09.00 Uhr 

im Bürgersaal der Stadt Schwerte 
Rathaus I, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte 

 
Bei Bedarf wird der Termin am 13. März 2020 fortgesetzt. Bedarf besteht dann, wenn 
am Abend des 12. März 2020 noch Personen / Behörden vorhanden sind, deren 
Einwendungen aus zeitlichen Gründen an diesem Tag nicht mehr erörtert werden 
können. Die Uhrzeit für eine Fortsetzung wird am Ende des ersten Verhandlungsta-
ges festgelegt. Der Termin endet, wenn alle Einwendungen der anwesenden Perso-
nen erörtert worden sind. 
 
In dem Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnah-
men zum Verfahren erörtert. Es wird darauf hingewiesen, dass zuerst die Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange sowie der Versorgungsbetriebe erörtert 
werden. Anschließend erfolgt eine nach Sachthemen gegliederte Erörterung der 
Einwendungen. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die Teilnahme an dem Termin ist jedem, der 
Einwendungen erhoben hat oder von dem Vorhaben betroffen ist, freigestellt. Die Vertre-
tung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne 
ihn verhandelt werden kann, die Einwendungen jedoch ihre Gültigkeit behalten, dass 
verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit 
Schluss der Verhandlung beendet ist.  
Durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Es erfolgt eine Einlasskontrolle. Dabei sind die Ausweispapiere bereitzuhalten. Die mit der 
Eingangskontrolle erhobenen persönlichen Daten werden zum Verfahrensvorgang ge-
nommen und archiviert. Weitere Informationen zum Datenschutz sind der Homepage der 
Bezirksregierung Arnsberg zu entnehmen.  
 
 
Im Auftrag 
gez. Wrubel 
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13. Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertre-
tung der Stadt Schwerte für die im Jahr 2020 stattfindenden allgemeinen Kom-

munalwahlen 
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